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RS OGH 1981/10/15 4StR398/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1981

Norm

StGB §6 E

StGB §88 c

Rechtssatz

Die Ursächlichkeit eines p0ichtwidrigen Verhaltens für den eingetretenen Erfolg wird nicht dadurch in Frage gestellt,

daß der gleiche Erfolg auch durch das Verhalten eines Dritten herbeigeführt worden wäre.

Veröff: JR 1983,30 mit Anmerkung Kühl

Schlagworte

*D*
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